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Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Schneverdingen für das Haushaltsjahr 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 119 Abs. 4 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) so
wie § 120 Abs. 2 NKomVG ergehen auf Ihren Antrag vom 09.01.2024 folgende Entscheidun
gen:

1. Die Genehmigung des im § 2 der Haushaitssatzung auf 9.187.800 Euro festgesetzten Ge
samtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen wird erteilt.

2. Der Gesamtbetrag der Verpfiichtungsermächtigungen gemäß § 3 der Haushaitssatzung
wird in Höhe von 9.822.000 Euro genehmigt.

Begründung zu 1.;

Gemäß § 120 Abs. 2 S. 1 NKomVG bedarf der Gesamtbetrag der im Finanzhaushait vorgesehenen
Kreditaufnahmen für Investitionen und investitionsförderungsmaßnahmen der Genehmigung der
Kommunalaufsichtsbehörde.

Gemäß § 120 Abs. 2 S. 2 NKomVG soll die Genehmigung nach den Grundsätzen einer geordneten
Haushaltswirtschaft {§§ 110, III NKomVG) erteilt oder versagt werden. Sie kann unter Bedingun
gen und Auflagen erteilt werden.

Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen die Grundsätze einer geordneten Haushaitswirtschaft sind
nicht ersichtlich.

Eine Genehmigung der Kreditaufnahme ist nach § 120 Abs. 2 8, 3 NKomVG zu versagen, wenn
die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde gefährdet ist. Gemäß § 23 KomHKVO wird die dau
ernde Leistungsfähigkeit in der Regel anzunehmen sein, wenn

1. der Haushaltsausgleich des Haushaltsjahres erreicht ist,
2. die mittelfristige Ergebnis- und Finanzpianung ausgeglichen ist,
Sprechzeiten allgemein: Konten der Kreiskasse:
Montag • Freitag 8 -12 Uhr Kreissparkasse Fallingbostel
Dienstag u. Donnerstag 14 -16 Uhr
oder nach Vereinbarung
Ausländerbehörde:

Montag - Donnerstag 8-12 Uhr

IBAN DE86 2515 2375 0002 0000 24

BIO NOLA DE 21 WAL

Kreissparkasse Soltau
IBAN DE86 2585 1660 0000 1238 44

BIG NOLA DE 21 SQL








